
Informationen der DGS

Liebe Kolleginnen und Kollegen im suchtmedizinischen
Bereich,
die DGS e. V. als mitgliederst�rkster Verband der Suchtmedizin in
Deutschland wirbt um weitere Mitglieder. Die Medizin wird zu-
nehmend unter rein wirtschaftlichen Aspekten umorganisiert. Im
allgemein ausbrechenden Verteilungskampf haben die Diszipli-
nen schlechte Aussichten, die in der medizinischen Welt wenig
Ansehen genießen. Prototyp f�r solch einen Bereich ist die Sucht-
medizin. Sowohl Patienten als auch Behandler sind in der medizi-
nischen Welt gering geachtet. Umso wichtiger ist f�r eine solche
Gruppe eine berufs- und honorarpolitische Interessenvertretung,
die nicht nur Gewicht durch ihre fachliche Kompetenz, sondern
auch durch die Anzahl ihrer Mitglieder gewinnt. Deshalb stellen
wir Ihnen hier nochmals die Argumente vor, die f�r Ihre Mitglied-
schaft sprechen.

F�r den Vorstand der DGS
J�rg G�lz

F�nf Gr�nde f�r eine Mitgliedschaft in der DGS e.V.
1. Praxisbezogene und interdisziplin�re Basis

Die DGS ist
– mitgliedst�rkster Verband der deutschen Suchtmedizin
– interdisziplin�re medizinische Dachorgansiation im Sucht-

bereich
– in einem engen kooperativen Kontakt mit verwandten Dis-

ziplinen wie Psychologie- und Sozialwissenschaften
– praxisnah durch Mitglieder im niedergelassenen und kli-

nischen Bereich
– Mitglied und Kooperationspartner vieler nationaler und in-

ternationaler Institutionen (DHS, RKI, DAGN�, EMCDDA,
BMGS) mit vielf�ltigen M�glichkeiten der Vernetzung

2. Erfahrungsaustausch und Expertenrat
Die DGS
– hat Mitglieder und Ansprechpartner in allen Bundesl�n-

dern
– erm�glicht rasche Kontakte zu Kollegen in Klinik und Pra-

xis
– bildet/f�rdert Qualit�tszirkel und Arbeitskreise zum Erfah-

rungsaustausch
– vergibt/vermittelt Expertenrat in allen Gebieten der Sucht-

medizin
3. Weiterbildung, Kongresse, Forschung

Die DGS organisiert/unterst�tzt
– drei suchtmedizinische Kongresse pro Jahr (DGS-Kongress

Berlin, Hamburger Suchttherapietage, Interdisziplin�rer
Kongress f�r Suchtmedizin M�nchen)

– drei suchtmedizinische Zeitschriften: European Addiction
Research, Suchtmedizin in Forschung und Praxis, Suchtthe-
rapie (letztere als Organ der DGS f�r Mitglieder frei)

– DGS-Mitglieder leiten eine F�lle suchtmedizinischer Studi-
en (Deutsche Heroinvergabestudie, ALITA, HCV-Therapie
im station�ren Entzug, HAART-Einmaldosierung bei IVDU,
HCV-Therapie mit Psychoedukation)

– als DGS-Mitglied hat man umfassende Informationen zum
Einschluss von Patienten in Studien und damit Zugang zu
innovativen Therapiekonzepten.

4. Kommunikation und Kontakte
Die DGS bietet
– eine Homepage (www.dgsuchtmedizin.de) mit Informatio-

nen �ber aktuelle Entwicklungen in der Suchtmedizin und
der M�glichkeit zur Kommunikation

– einen Newsletter per E-mail mit relevanten Informationen
aus Politik, Wissenschaft und Praxis

5. Interessenvertretung f�r Mitglieder und Patienten
Die DGS
– erarbeitet Konsensuspapiere f�r den Behandlungsalltag

wie auch f�r Politik und �ffentliche Stellen (z.B. Substituti-
on und Schwangerschaft, HCV-Richtlinien f�r IVDU)

– beteiligt sich am Prozess der Richtlinienerarbeitung
– vertritt Mitgliederinteressen berufs- und honorarpolitisch

(integrierte Versorgung, DRGs, EBM etc.)
– vertritt Interessen suchtkranker Patienten (sozialpolitische

Verwerfungen, AntiStigmakampagne)

Qualifizierter Entzug Alkoholabh�ngiger
Eine erfolgversprechende station�re Behandlung Alkoholabh�ngi-
ger beinhaltet neben der rein k�rperlichen Entgiftung verschiede-
ne therapeutische Module, so vor allem motivations- und ein-
sichtsf�rdernde Therapieelemente. Dauer und Ausgestaltung
dieser nachgewiesenermaßen erfolgreichen Qualifizierten Ent-
zugsbehandlung Alkoholabh�ngiger sind durch die Leitlinie „Akut-
behandlung Alkoholbezogener St�rungen“ (siehe www.awmf.de)
eindeutig festgelegt. Insbesondere ist auch eine station�re Min-
destbehandlungsdauer von 3 –4 Wochen vorgegeben.

Realit�t ist jedoch, dass von Kostentr�gerseite diese Leitlinienvor-
gabe h�ufig ignoriert wird. Regional unterschiedlich bei sogar
unterschiedlicher Handhabung innerhalb einzelner GKV-Kranken-
versicherungen werden mit kuriosen Begr�ndungen die Mindest-
behandlungszeiten f�r station�re Entzugsbehandlungen gek�rzt.
Dieses Vorgehen wird auch von den MDK getragen, wobei die dort
t�tigen �rzte eigentlich �ber die Verbindlichkeit medizinischer
Leitlinien informiert sein sollten.

Die Deutsche Gesellschaft f�r Suchtmedizin hat daher, basierend
auf den vorliegenden wissenschaftlichen Ver�ffentlichungen zum
Qualifizierten Entzug, ein Positionspapier erstellt. Mit diesem Pa-
pier und unserer aktuellen Ver�ffentlichung weisen wir von Seiten
der gr�ßten deutschen suchtmedizinischen Fachgesellschaft un-
missverst�ndlich auf die Bedeutung des QE als die erfolgverspre-
chende Akutbehandlung bei Alkoholabh�ngigkeit hin.
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Die leitliniengem�ße Durchf�hrung des QE ist aus unserer Sicht
zwingend. Unter dem Aspekt einer qualitativ hochwertigen, wis-
senschaftlich belegten und dem Leid der Betroffenen angemesse-
nen Behandlung ist der QE von Anbietern und Kostentr�gern vor-
zuhalten und zu genehmigen.

Die Haltung der DGS zum Qualifizierten Entzug Alkoholabh�ngi-
ger wurde der neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung
im Februar in Berlin erl�utert und das Positionspapier �bergeben.
– Der Qualifizierte Entzug Alkoholabh�ngiger (QE) ist eine ei-

genst�ndige Therapieform.
– Der QE muss zeitlich und �rtlich ohne wesentliche Einschr�n-

kungen erreichbar sein; keine b�rokratischen Hindernisse vor
station�rer Aufnahme, keine Ausschlusskriterien f�r die Be-
handlung.

– QE-Zielgruppe: Abh�ngige ohne Einschr�nkung, d. h., – vor Re-
habilitation, – Nicht-Rehabilitationsf�hige, – ohne Rehabilita-
tions-Anschlussbehandlung, – Suchtmittelkonsumenten ohne
Abh�ngigkeit, – Suchtmittelkonsumenten mit psychiatrischer
Komorbidit�t, – zur Harm-Reduction.

– Zielsetzung-QE (gem. PsychPV Anlage 1 §27): „eine Krankheit
zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verh�ten
oder Krankheitsbeschwerden zu lindern“: – d.h., – Krankheits-
einsicht zu f�rdern, Strategien zur Krankheits�berwindung zu
erarbeiten, – suchtspezifische Behandlung des Abh�ngigkeits-
syndroms selbst, – insbesondere auch um Rehabilitation vor-
zubereiten und einzuleiten.

– Qualit�t (Regelleistungen gem. der Leitlinie: Akutbehandlung
Alkoholbezogener St�rungen): – Sicherung der Behandlung

von Komplikationen; – Behandlung von Begleit- und Folge-
erkrankungen; – Behandlung des Abh�ngigkeitssyndroms un-
ter Ber�cksichtigung der individuellen Ver�nderungsbereit-
schaft; – Motivierende Gespr�chsf�hrung; – suchtspezifisches
Behandlungskonzept; – Kooperation mit Einrichtungen der
Rehabilitation; – Vernetzung mit Angeboten des komplemen-
t�ren Bereiches; – Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen; –
Schnittstelle zur ambulanten Behandlung.

Schlussfolgerungen: – Der QE ist eine Krankenhausbehandlung. –
Der QE ist f�r alle Suchtmittelkonsumenten gedacht. – Der QE be-
inhaltet motivationsf�rdernde und psychotherapeutische Metho-
den gem. den Leitlinien und der PsychPV. – Nach dem QE erfolgt
eine Anschlussbehandlung (Rehabilitation), sofern indiziert, naht-
los und unter Ber�cksichtigung der W�nsche der Betroffenen. –
F�r den QE wird von den Krankenkassen (GKV, PKV) regelhaft ein
Kosten�bernahme f�r drei Wochen erteilt, eine Verl�ngerung der
Behandlung bei Behandlungskomplikationen und Komorbidit�t
ist m�glich.

Dr. med. Greif Sander
f�r den Vorstand der Deutschen Gesellschaft f�r Suchtmedizin
(DGS)
Klinikum Wahrendorff,
Rud.-Wahrendorff-Str. 22,
31319 Sehnde
Tel. 0 5132/902465,
sander@dgsuchtmedizin.de,
www.dgsuchtmedizin.de
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